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Häsordnung 
 
Das Häs der Narrenzunft Brühlbärbel Mittelstadt e.V. ist unverwechselbar und wird wie 
folgt beschrieben. 
 
 

Häsbeschreibung 
 
§ 1 Maske 
Maske aus Lindenholz, das Gesicht hat eine lange ausgeprägte Nase mit dicken 
durchgehenden dunklen Augenbrauen. Die Gesichtsfarbe ist zwischen bräunlich bis blass 
in verschiedenen Farbnuancen, die Augen sind leicht weiß-rötlich untermalt, die Lippen 
sind rötlich und das Kinn ist sehr deutlich ausgeprägt. Alle Farben bestehen aus Ölfarbe. 
An der Maske wird ein Maskentuch befestigt. Zusätzlich wird an der Maske echtes 
Rosshaar angebracht. 
 
§ 2 Maskentuch 
Das Maskentuch hat die Farbe des Rosshaars. 
 
§ 3 Oberteil 
Das Oberteil ist einheitlich grau. Auf der Ärmelaußenseite ist links das Zunftwappen und 
rechts das Ortswappen, mittig zwischen Ellbogen und Schulter aufgenäht. Oberhalb des 
Zunftwappens ist die Laufnummer des Maskenträgers zu befestigen.  
Das Oberteil ist eine Schlupfbluse oder ein Oberteil mit vorn verschlossener Deckleiste. 
 
§ 4 Zipfelrock 
Der Rock ist schwarz und hat rundherum am unteren Ende dreieckige, einheitliche 
Spitzen. Er geht mindestens bis zu den Knöcheln. 
 
§ 5 Unterrock 
Der Unterrock ist weiß und endet mit einer 20 mm breiten weißen Spitze. Die Länge ist 
identisch mit der des schwarzen Zipfelrocks.  
 
§ 6 Schürze 
Die Schürze ist weiß/schwarz/grau kariert und wird über dem schwarzen Zipfelrock 
getragen. Sie endet oberhalb des Knies. 
 
§ 7 Halstuch 
Das Halstuch ist wie die Schürze weiß/schwarz/grau kariert. Es wird vorn am Hals 
verknotet (mit zwei Knoten). 
 
§ 8 Schuhe, Socken und Handschuhe 
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Schuhe, Socken und Handschuhe sind vollständig schwarz. 
Geringe Abweichungen können durch den Ausschuss genehmigt werden. 
 
 

Optionale Häsbestandteile 
 
§ 9 Umhängetasche 
Die Tasche ist einheitlich zum Schürzenstoff. Der Träger ist einheitlich zum Häsoberteil. 
 
§ 10 Weitere Taschen 
Weitere Taschen (z.B. Rocktaschen, Taschen an der Schürze etc.) dürfen am Häs 
angebracht, aber nicht sichtbar sein. 
 
§ 11 Kopf- und Halsbedeckung 
Als Kopfbedeckung ist die Narrenkappe (rot-grau) oder eine beliebige in schwarz 
(Kopftuch, Basecape etc.) erlaubt.  
Schals müssen dezent getragen werden und dürfen die Optik des Häs’ nicht beeinflussen. 
 
 

Ergänzende Regelungen/Tragerichtlinie 
 

• Am Häs dürfen keine weiteren Gegenstände (z.B. Schellen) angebracht sein. 
Ausnahme: Narrenbecher in nicht auffallenden Farben. 

• Das Häs ist immer komplett zu tragen. Bei Hallenveranstaltungen kann abweichend 
davon ein graues Vereins-T-Shirt oder grauer Vereinsfleece getragen werden. 
Schwarze Pullover oder Softshells sind nur zum unterziehen oder an 
Veranstaltungen ohne Häs genehmigt 

• Es ist kein Verleih von Vereinskleidung an Nicht-Vereinsmitglieder erlaubt.  
• Das Häs darf nicht verliehen werden. 
• Ein Kinderhäs muss optisch dem Originalhäs entsprechen. 

 


